
Ausgangslage und Ziele
Die Teilnehmerzahlen am Eidgenössischen Feldschiessen sollen mindestens gehalten oder besser noch gesteigert werden. Aus diesem Grund unterstützt die Schwyzer Kantonal-Schützengesellschaft SKSG lokale Organisatoren mit Förderbeiträgen gemäss Reglement Feldschiessen (Förderung Gruppenwettkämpfe) vom 18. Februar 2008 in Kraft seit 1. Januar 2008.
Die Zulassung zum Feldschiessen richtet sich nach den Vorschriften des Schweizerischen Schützenvereins SSV.

Die Sektionen StSG Lauerz, SG Steinen und SG Steinerberg führen ab 2010 anlässlich des Feldschiessens auf dem jeweiligen lokalen Schiessplatz einen gemeinsamen Gruppenwettkampf nach den folgenden Regeln durch.

Gruppenzusammensetzung und Kosten
Eine Gruppe besteht aus drei Personen. Höchstens ein Gruppenmitglied darf lizenziert sein (gemäss SSV). Zur Kontrolle der Lizenzen übergeben die beiden Gastvereine zusammen mit den Standblättern eine Liste aller in ihrem Verein lizenzierten Mitglieder an den lokalen Organisator.
Die Teilnahme am Feldschiessen wie auch am Gruppenwettkampf ist kostenlos.

Rangierung und Rangliste
Die Summe der Einzelresultate bildet das Gesamtresultat der Gruppe und ist Basis für die Rangierung in absteigender Reihenfolge. Bei Punktgleichheit entscheidet das Höchstresultat der einzelnen Gruppenmitglieder (sog. Tiefschussresultat) und dann das Los.
Es wird pro Schiessplatz eine Gesamtrangliste mit allen teilnehmenden Gruppen erstellt - also keine Rangliste pro Verein oder Gemeinde.
Preise und Gaben
Der lokale Organisator stellt drei Gaben zur Verfügung. Die beiden Gastvereine übergeben dem organisierenden Verein je eine Gabe. Eine Gabe hat einen Wert von etwa fünfzig Franken. Dies können Gutscheine, Barpreise oder Naturalgaben sein - vorzugsweise geeignet als Gruppenpreis für drei Personen.

Die drei erstplatzierten Gruppen erhalten einen Preis. Ebenfalls eine Gabe erhalten nach dem Zufallsprinzip die Gruppen auf dem zehnten und auf dem dreizehnten Rang. Diese fünf gabenberechtigten Gruppen werden vom lokalen Organisator zu einem kleinen, inoffiziellen Absenden eingeladen für die Übergabe der Preise. Die Ziehung der Preise erfolgt gemäss Rangfolge. Nicht abgeholte Preise verfallen zu Gunsten der durchführenden Sektion.
Jeder Teilnehmer kann wie üblich die begehrten Kranzkarten und Kranzabzeichen nach den Regeln des SSV gewinnen.

Förderbeitrag von der SKSG und Zuständigkeit des lokalen Organisators
Der Förderbeitrag der SKSG geht voll zu Gunsten des organisierenden Vereins. Dieser ist auch zuständig für:

· die termingerechte Anmeldung des Wettkampfs bei der SKSG,

· die Organisation und Durchführung des Wettkampfes,
· die Erstellung, Veröffentlichung im Internet und den Versand der Ranglisten an die SKSG und die Präsidenten der beiden Gastvereine sowie

· die Durchführung des Absendens.

Werbung und Anmeldung
Der lokale Organisator erstellt für das Feldschiessen und den Gruppenwettkampf eine Einladung mit allen notwendigen Angaben inklusive Anmeldeformular.
Jeder Verein ist selber verantwortlich für geeignete und effiziente Werbemassnahmen sowie den Versand der Einladungen und Anmeldeformulare in seiner Gemeinde.
Die Anmeldungen der Gruppe sowie Mutationen innerhalb der Gruppe haben zu erfolgen, bevor die erste Person der Gruppe das Feldschiessen geschossen hat.

Dieses Reglement basiert auf den Abmachungen zwischen den drei oben erwähnten Vereinen am 1. Februar 2010 in Lauerz und gilt ab 2010.

Steinerberg, April 2010/BR
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